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TOP 5
Antrao des Büroermeisters auf Festsetzunq d. Haushaltsvoranschlaqes 2019

,, Gemäß $ 93 Tiroler Gemeindeordnung 2001 , LGB|.Nr. 36, wird der Haushaltsvoran-
schlag der Stadtgemeinde Schwaz für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

a) Ordentlicher Haushalt
mit veranschlagten Einnahmen von
und Ausgaben in gleicher Höhe.

b) Außerordentlicher Haushalt
mit veranschlagten Einnahmen von
und Ausgaben in gleicher Höhe.

€ 38.984.800

€ 668.000

Der Unterschied zwischen der Summe der vorgeschriebenen Beträge (Soll) und dem
veranschlagten Betrag ist gemäß $ 15 Abs . 1 Z. 7 der Voranschlags- und Rech-
nungsabschlussverordnung (VRV) ab dem Betrag von € 30.000, -- je Voranschlags-
post im Rechnungsabschluss zu erläutern.

Gleichzeitig wird der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023, der einen
Bestandteil des Voranschlages der Gemeinde bildet, sowie die angehängte
Geschäftsord nung beschlossen.

Die einen integrierenden Bestandteil bildende Geschäftsordnung des Stadtamtes
wird genehmigt."

TOP 6
Antraq des Wohnunosausschusses auf Umsetzung der vom Land geänderten
Richtlinie zur Mietzins- und Ann uitätenbeihilfe

,,Die Stadtgemeinde Schwaz akzeptiert für ihren Wirkungsbereich die von der Tiroler
Landesregierung am 05.09.2018 geänderte Richtlinie über die Gewährung der
Mietzins- und Annuitätenbeihilfe mit Wirkung ab dem 1.1.2019. Als anrechenbarer
Wohnungsaufwand wird für Schwaz der erhöhte Betrag von € 4,00.- je m'förderbare
Nutzfläche beschlossen bzw. beibehalten und dem Amt der Tiroler Landesregierung
mitgeteilt. Eine Beihilfenobergrenze ist nicht vorgesehen. Der Stadtrat entscheidet
über Vorschlag des Sozial- und Wohnungsamtes über die Anträge."

TOP 7
Antrao des Büroermeisters betreffenci Vertraoswerk Sa n rno/Bauvorhaben
Bezirkshauptmannschaft Schwaz

,,Das vorliegende Vertragswerk, bestehend aus:
o Zuschussvereinbarung
o Nachtrag zum Dienstbarkeitsvertrag vom 19.9.121.9.122.9.1995
o Nachtrag zum Vertrag vom 3.3.1998
o Nutzungsvereinbarung

wird genehmigt.



Der Bürgermeister und 2
Vertragswerke zu fertigen.

Mitglieder des Stadtrates werden ermächtigt, die

Der Stadtrat wird ermächtigt, gegebenenfalls sich noch ergebende geringfügige, das
Wesen des Vertragswerkes nicht beeinträchtigende, Andeiungen biw. Eigä-nãrngen
vorzunehmen.

Der von der Stadtgemeinde Schwaz zu leistende Zuschuss wird nach derzeitiger
Kostenschätzung großteils durch die von der Stadtwerke Schwaz GmbH zu
erbringenden Leistungen konsumiert werden, sodass für das Budget 2O1g zunächst
nur ein Minderbetrag von € 50.000,-' vorzusehen war, ein allenfalls darüber hinaus
noch zu zahlender Differenzbetrag ist auf Grund des Bauzeitplanes gegebenenfalls für
das Budget2020 vozusehen. ,,
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,,Die Firma Planen Bauen wohnen L+w GmbH, 6130 schwaz, Münchner straße 15,wird fürdie zwei oberirdisch geplanten stellplätzevonderVerpilicrliung iur Errichtungals unterirdische 
.Stellplätzé gemäß S ì n¡s, 4 der Stellplatzverordnung derStadtgemeinde Schw az vom 20.0S. 1 gg 7 entbu nden.,,

TOP 9

" Die straßenbauarbeiten Bahnhofstraße - Enryeiterung und pochenryeg Deckenbau-los sollen aus Mitteln der HH-stelle 1t612ooo-ooiozo - straßenbauarbeiten imAusmaß von .".. .ç 46.000,00 (Mehrkosten Bahnhofstraße) und € 3s.000,00(Pocherweg) bestritten *"rá"n. 'Die" üË;;.hr;¡t;.g der Haushaltsstelle undBedeckung aus Mitteln der Rücklage solle damit einhãrgeheno àùãnso genehmigtwerden.,, '

d

" ln dêr Rennhammergasse wird für den südseitige Fahrbahnrand, beginnend ab demobjekt Rennhammergasse 21 bis zum 
-ob¡eÏt Kraken I gemäß beiliegendemLageplan ein Hatte- uñd Parkverbof-gem. S s2 ziff. tãu stvo 1960 mit den Zusätzen,,Anfang" und ,,Ende" g"r. s s4 stvo 196õ veroronet. 

"Di" 
V;;rd*nö'J,ro durch dieAufsteiluns der verkehrszei-órren in dlr órtli.ñ¡.ãiiträg"r"cht. 

,,

h
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1 Für die Parkplatzfläche in der Swarovskistraße zwischen den Objekten
Swarovskistraße 22 und Swarovskistraße 26 westlich der Zufahrtsstraße
Felderer wird in eine gebührenpflichtige Kuzparkzone mit einer maximalen
Parkdauervon drei Stunden, werktags Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00
Uhr sowie Samstag von 08:00 bis 12:00 Uhr verordnet.

Bei der Zu-lAbfahrt (siehe unten 3.) zu dieser Parkfläche wird diese
gebührenpflichtige Kuzparkzone durch das Verkehrszeichen gemäß S 52 Ziff.
13d SIVO 1960 samt dem Wort ,,gebührenpflichtig" sowie einer Zusatztafel
gemäß S 54 StVO 1960 mit den genannten Geltungszeiten kundgemacht.

Für die Höhe der Tarife gilt S 2 Abs. 1 der Schwazer Parkabgabeverordnung 2019
odér eine an ihre Stelle tretende Rechtsgrundlage.

2. Für die ' lnhaber einer Parkberechtigungskarte ,,Arbeitnehmef' für den
Königfeldparkplalz und/oder Archengasse (gemäß S 4 Abs. 2 lit.a der Schwazer
Parkabgabeverordnung) wird festgelegt, dass die maximale Parkdauer ohne
Zeitlimit überschritten werden darf.

3. Die im beiliegenden Lageplan ersichtlich gemachte Parkplatzfläche wird durch
das Auslegen von Findlingssteinen bis auf einen Zu-lAbfahrtsbereich von der
öffentlichen Verkehrsfläche (Gst.Nr'. 250615 und 246412) baulich abgegrenzt."

TOP 12
Antrao des Ausschusses für Verke r und Tiefbau auf Ausweituno der
gebührenpflichtiqen Kurzparkzone der lnnenstadt auf den Bereich Marktstraße Zone I

und Novelle der Schwazer Parkabqabeverordnunq 2019

,1. Der Beschluss des Gemeinderates vom 14.11.2018 hinsichtlich der
Wiederverlautbarung der Schwazer Parkabgabeverordnung als Schwazer
Parkabgabeverordnung 2019 wird dahingehend novelliert, dass der Plan ,,Anlage 1"
gemäß $ 1 der Verordnung durch den anliegenden Plan ersetzt wird.
Die Schwazer Parkabgabeverordnung 2019 samt dem neuen Zonenplan tritt mit
01.01 .2019 in Kraft.

2. Die Ausweitung der gebührenpflichtigen Kurzparkzone (Zone l) wird für die
Marktstraße zwischen Haus 18 und 18a und der Dr.-Dorrek-Straße von Haus
Marktstraße 15 bis zum Schutzweg Dr.-Dorrek-Straße und Haus Nr. 3 und Haus Nr. 4
verordnet (siehe beiliegende vergrößerte Ansicht des Bereiches).

3. Die für die Ausweitung der gebührenpflichtigen Kurzparkzone auch auf die Bereiche
der L218 Rotholzer Straße (im dargestellten Bereich) notwendigen Anträge auf
Verordnungen durch die Bezirkshauptmannschaft Schwaz sollen umgehend
eingebracht werden."



An e zum erun vom 5.9.2018 zt. wBF-87t15-2018

Das Land T¡rol gewährt zur Milderung von besonderen Härte-
fållen Mietzins- oder Annuitätenbeihilfen - kurz als Beihilfen
bezeichnet - an eigenberechtigte Österreichische Staats-
btirgerlnnen und ihnen im Sinne der Bestimmungen des Tiroler
Wohnbauförderungsgesetzes'lgg1 gleichgestellte Personen
(2.8. Unionsbürgerlnnen), die sich rechtmåß¡g in T¡rol
aufhalten und seit mindestens zwei Jahren in der Gemeinde
den Hauptwohnsitz haben. Diesem Personenkreis
gleichzusetzen sind Personen, die insgesamt 15 Jahre mit
Hauptwohnsitz in der jeweiligen Gemeinde wohnhaft sind bzw.
waren.

Solche Beihilfen werden im Regelfall nur für Wohnungen
gewährt, die nicht mit Mitteln der Wohnbauförderungsge-
setze 1954, 1968 oder 1984, des T¡roler Wohnbauförderungs-
gesetzes 1991 (mit Ausnahme der Gewåhrung von Förde-
rungskrediten für den Erwerb oder die Fertigstellung einer
Wohnung nach $ 15 TWFG 1991), der Bundes-Sonderwohn-
baugesetze 1982 oder 1983, des Bundes-, Wohn- und Sied-
lungsfonds oder des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gefördert
sind. lm Falle einer begünstigten Rückzahlung des Förde-
rungskredits durch die Beihllfewerberin / den Beihilfenwerber
oder bei Kündigung des Förderungskredits der
Beih¡lfenwerberin / des Beihilfewerbers wird diesem ebenfalls
keine Beihilfe gewährt,

Mietzinsbeihilfen können auch an sonstige natttrliche perso-
nen gewåhrt werden, die seit mindestens fijnf Jahren in Tirol
den Hauptwohnsitz haben (Drittstaatsangehörige).
Die Gewåhrung einer Beihilfe erfolgt im Sinne der nachste-
henden Bedingungen:

I Beihilfe nur fair Wohnungen
Über Ansuchen w¡rd ft¡r eine förderungsfähige Wohnung eine
Beihilfe in Höhe der Differenz zwischen dem anrechenbaren
Wohnungsaufwand und der zumutbaren Wohnungsaufwands-
b.elastung (laut Anlage) zweckgebunden für die Bõzahlung der
Wohnungsaufwandsbelastung gewährt.
Das zumutbare Ausmaß der Wohnungsaufwandsbelastung
vermindert sich bei einem monailichen Einkommen (1/12 deõjährlichen Einkommens laut Berechnung des Einkommens
nach der Wohnbauförderungsrichflinie) bis EUR 1g60,-- um 6
% bei:
- Haushalten, bei denen ein Mitglied eine Minderung der

Erwerbsfähigkeit im Sinne des g 35 Einkommensteuerge_
setzes 19BB im Ausmaß von mindestens 55 yo aufweist,

- Haushalten mit einem behinderten Kind im Sinne des
Familienlastenausglelchsgesetzes 1 967,

- Familien.
Bei einem monatlichen Einkommen von über EUR 1,860,__
veimindern sich die 6 % um 0,1 % pro EUR 8,-- ¿es üOer_
schreitu ngs betrages.
Als Familie gelten miteinander verheiratete personen oder
eingetragene Partnerlnnen mit oder ohne Kind(er) sowie
Alleinerzieherlnnen oder Lebensgemeinschaften, riii zumin_
dest einem im Haushalt lebendeñ Kind, für das Familienbei_
hilfe bezogen wird.

Förderungsfåhig ist eine in sich abgeschfossene Wohnung,
die der regelmäßigen Benutzung durch die Beihilfebeziehêr¡n-/
den Beihilfebez¡eher dient uñd die zumindest aus einem
Zimmer,. e¡ner Küche (Kochnische), elnem Vorraum, einem
WC gn9 nach Möglichkeit aus einer Bade- oder Duschge_
legenheit besteht. E¡ne Beihilfe wird nur an Wõh,
nungs)Eigentümerlnnen oder an Mleterlnnen gewährt, dìe die
Wohnung direkt vom Eigentümer m¡eten. Ftjr Räumlichkeiten
in einem Wohnheim werden keine Beihilfen gewährt.

2 Wohnungsaufwand
Als Wohnungsaufwand gelten der Hauptmietzins bzw. die auf
die Wohnung entfallenden Annu¡täten der zur F¡nanzierung
d€r .Gesamtbaukosten (ohne Grundkosten) aufgenommenen
Kredlte zuzüglich vorgeschriebener, angemessõner lnstand-
haltungskosten, Verwaltungskosten und-einer allfälligen Um-
satzsteuer, Bei Eigenheimen werden keine derartigeñ Kosten
angerechnet.

Der Wohnungsaufwand vermindert sich um allfållige ander-
weitige Zuschüsse, die zur Minderung der Belastung aus dem
Wohnungsaufwand gewåhrt werden. Für den Zeitraum der
Gewährung von Be¡hilfen nach dem Heeresgebührengesetz
wird keine Beihilfe gewährt.

Als anrechenbarer Wohnungsaufwand werden höchstens
EUR 3,50 je m': förderbare Nutzflåche berücksichtigt. Über
Ansuchen einzelner Gemeinden kann für deren Gemeindege-
biet ausnahmswe¡se ein Betrag bis zu EUR 5,-- je m'? Nutzflä-
che als anrechenbarer Wohnungsaufwand zugrunde gelegi
werden.

Bei einem Haushalt mit einer Person wird - unabhängig von
der latsächlichen Nutzfläche der Wohnung - der anrechenbare
Wohnungsaufwand unter Zugrundelegung einer förderbaren
Nutzfläche von 50 m'z errechnet. Die fÖrderbare Nutzfläche
erhöht sich ftlr jede we¡tere im gemeinsamen Haushalt le-
bende Person um 20 m'?, maximal jedoch auf 110 m2. Bei
Wohnungen, deren Nutzfläche größer als 110 m2 ist, wird der
Berechnung der Beihilfe - abhångig von der Personenanzahl -
die tatsåchliche Wohnnutzflåche zugrunde gelegt (bei 5 Per-
sonen bis höchstens 130 m2, ab 6 Personen bis höchstens
150 m'z).Die Feststellung der Nutzfläche erfolgt nach den
Bestimmungen des Tiroler Wohnbauförderungsgeset-
zes 1991. Bei der Zugrundelegung der förderbaren Nutzfläche
kann auf besondere Härtefälfe Rücks¡cht genommen werden.
Sofern der nach der Haushaltsgröße berechnete anrechen-
bare Wohnungsaufwand gerlnger ist als der zu bezahlende
Wohnungsaufwand, wird die Beihilfe unter Zugrundelegung
dieses anrechenbaren Wohnungsaufwandes ermittelt.

3 Nachweis des Wohnungsaufwandes
Die Höhe des monatlichen Wohnungsaufwandes ist in geeig-
neter Form (2.8, mittels Mietvorschreibung oder Bestätigung .
Formblatt FBa oder Einzahf ungsbeleg) nachzuweisen .Bei
Eigenheimen/Eigentumswohnungen ist die Höhe der monatli-
chen Annuitätenzahlungen unter Verwendung des hiefür vor-
gesehenen Formblattes durch eine Beståtlgung des Kredilge-
bers bzw. des Verwalters nachzuweisen,
Für den Wohnungsaufwand werden nur Hypothekarkredite mlt
den in der jeweillgen Promesse festgelegten Konditionen,
höchstens jedoch mit einer Belastung berllcksichtigt, die zum
Zeitpunkt des Wirksamkeitsbeginns der Beihilfe nicht höher
liegt als 5,25 %-Punkte jährlich tlber dem einen Bankarbelts-
tag vor dem jeweiligen Anpassungszeitpunkt (1, Jånner,
1. April, 1. Juli, 1. Oktober) von der Ëuropean Banking Feder-
ation (EBF) veröffentlichten 3-Monats-Euribor, kaufmånnisch
gerundet auf die zweite Dezlmalstelle (Nachkommastelle), Bel
der Berechnung des Wohnungsaufwandes werden nur Kredite
berücksicht¡gt, die zur Errichtung oder zum Kauf - nicht aber
zur Sanierung - des Gebäudes oder der Wohnung verwendet
worden sind.

4 Berechnung des Einkommens
Das für die Berechnung der Beihilfe maßgebende Elnkommen
wird nach der Bestimmung des g 2 (9) TWFG 1991 ermtttelt.
a) Berechnung des Einkommens bei Arbeitnehmer!nnen:

Jahres-Bruttobeztlge ohne Familienbeihilfe
abz0gl¡ch
- Werbungskosten (2.8. Sozialversicherung, Kammerum-

lage, jedoch ohne Werbungskoste'npauschale)
- außergewÖhnlicheBelastungen
- Frejbeträge für lnhaberlnnen von Amtsbescheinigu.ngen,

Opferausweisen und für Landarbeiterlnnen
- Lohnsteuer

b)Berechnung des E¡nkommens bei personen, d¡e zur E¡n-
kom men ste ue r veran! agt we rde n :
Einkommen nach g 2 Abs. 2 des Einkommensteuergeset-
zes 1 988
zuzüglich

+ der bei der Einkommensermittlung abgezogenen steu-
erfreien Betrage des GewinnfreiOðtragis, des Wer-
bungskostenpauschales, der Sonderausgaben, des Ver-
anlagungsfreibetrages usw. lt. TWFG 1991

abzüglich

Ausgabe 1.1.2019

MIETZINS. UND ANNUITATENBEIHILFE
Richtlinie



- gewinnerhöhend aufgelöste Beträge eines Gewinnfrei_
betrages

- Einkommensleuer
c) Berechnung des Einkommens bel Land- und

Forstwirtlnnen:
Bei Land- und Forstw¡rilnnen w¡rd das Einkommen unter
Zugrundetegung des.bei der BeitragsbemÀsiung in der båu_
erlichen Sozialversicherung vorges-ehenen Þrozentsatzes
des Einheitswertes sowie.unterÞerûcksichtigúng eines
Pauschalbetrag_es vo.n EUR 360,__ monattich"iuiErfassung
der in solchen Betrieben tlblichen e¡nnanmJn nerechnet.

Bei der. BgJegh.nynO des Einkommens nach a) bis c) werden
zudem ber{.lcksichtigt:> gerichilich oder vom.Land anerkannte, vertraglich festge_

setzte Unterhaltslelstungen, die dem Beihilfãnbeziehe"r /der Beihilfenbezieherin oder dessen Gàtt¡n /. Oeren
Gatten (Lebensgefährtin / Lebensgefåhrte) kontinuierlich
zufließen oder von diesen persõnen koîtinuierlich zu
zahlen sindÞ steuerfreie.Bezt¡ge (2.E}. Wochengeld, Kinderbetreuungs-
geld, Arbeitslosengeld)Þ ein angemessener Anteil sonstiger Einnahmen (2.8. ge_
samte Mindestsicherung, angemessenes trinkgeid)Þ Lehrlingsentschädigung-en zãhlen nicfit zum fiñkommen

5 Nachweis des Einkommens
Das Einkommen ist nachzuwe¡sen:
a) bei Arbeitnehmerlnnen durch Vorlage einer Lohnsteuerbe-

scheinigung oder eines Lohnzettelé fur dai der Einbrin_gung des Ansuchens vorangegangene Kalenderjahr; zu_gteich ist eine Erktärung uoel ãtttaìtige Eiñkïnfte'im AuÀ_land abzugeben. Sollte bis Februãr e¡néJ ;anres OerLohnzettel für das vorangegangene Kalenderjanr n¡cñtvorgetegt werden können, kann dér Lohnzettel Oäs Vorjãn_
res vorgelegt werden;

b) bei Personen, die zur Einkommensteuer veranlagt werden,
durch Vorlage des EinkommensteuerbeschÀ¡de: für daóletzte veranlagte Kalenderjahr; bezieht einà solche person
auch Einkünfte aus nicht selbständiger TatigXeit, so istauch der Nachweis nach lit. a vorzuleön: 

-'-.

c) bei Land- und Forstwirilnnen durch Vorláge des Einheits-wertbescheides und allfälliger sonstigéi Èinkommens_
nachweise.

Für die Berechnung des Ernkommens bzw. der Be¡hirfe w¡rddas gesamte Einkommen des Beihiifenburi.l.i / der Bei-hilfenbezieherin, der Ehegattin ¡ oJi Ënegaiiån ozw. OerLebensgefährtin / des Lebênsgefahrten ünã"füriie weiterenim gleichen Haushalt tebenderipersoñän, iu, j¡L te¡ne rami-
lienbeihilfe bezogen wird (2.8. tur vóìijarri¡gä Kinder), einDritte.l. des nachgewiesenen fLnfommenól zuïiniest ;eoocnder ì/indesrsal. .sgr. s 5 (2) tir. b iirol;;'Minäðsisicherungs_gesetz, berücksichtigt. Leben mehrer" Hàrrñãit" in einerWohnung, ist das Eiñkommen f(ir ieãã" Häürñää'getrennt zuermitteln.
Wenn.Beihilfenbezieherlnnen nicht für den gesamten, fur dieErmittung des Einkommens macgeuiicñ"n zéiträr, ein Ern-kommen nachweisen können, r<ãnn ãás Elñ'xãärnen ,ntu,Zugrundetegung des nachgew¡esenãnïãitãu'Àäs berechnetbzw. seschätzr werden. Àaängeuenã iJ-ôirñälaìrl¡ch jenesEinkommen, das zum ZeitpunËt ã"r. ÈrÃìtt"n röïö eu¡ni¡r..irnSinne dieser Richuinie näcngewiesãn rÀj"iröirroe getegt

zur Ermitilung der regermäßigen bzw. rearistisch erscheinen-den Einkommensverhãttnisse-ronnãn 
"rrðioîriËÅenra¡rs 

aucnwe¡tere Nachweise, w¡e z.B. eine Èrri¿irni rirräi'åin graunnaf_tes Einkommen vertanor un¿ alenialìs-äü.i"ãi.'ì.*"¡ts get-te¡den Jvl indesrsåtze sãm. S s-ii j ijiãj"iïi n 
jåitl i.n"r.rn g. _gesetz bei der Berechnung.ier eêihitrà irgirnðã'à"r"gt wer-den, Fitr den Fail, dass irn-Vergtu¡cÀ iur wirrîrìrigòaurwanos_

betastung ein besonders unreuïsì¡sòñei Êì;il;;fi;. ansese_ben wird, kann die Gewährung oer eã¡À¡tfe äöàäiäüìrt werden.
6 Einreichung des Ansuchens
Das Ansuchen um eine Beihilfe ist samt den erforderlichenuntertasen beim zuständigen cemeìnää<dt"åtiåüt, im Be-reich der sradt tnnsbruc¡< oéim sta¿rmäs¡rìiJiüí'lifruck unterVerwendung der daf0r vorgesehenen Formbrätter einzurei-chen,

Bei der Einreichung des ersten Ansuchens ist auf Verlangen
der Gemeinde oder des Landes ein Mietvertrag vorzulegenl
Die Beihilfe wird jeweils f|r ein Jahr bewilligt-und wird"frUhe_
stens ab dem der Einreichung des vollstänîigen Ansuchens
beim zuständigen Gemeindeamt (Stadtamt) foìgenden Monat
im Nachhineln zur Auszahlung gebracht.
E¡n Ansuchen, das bis. zum- dritten Werktag des jeweiligen
Monats eingereicht wird, gilt als noch rechtzäitig tdr O¡e öe_
wåhrung einer Beihilfe für diesen Monat eingebracht.
Der einjährige Geltungszeitraum der zu ge,iahrenden Beihilfe
0egtnnt frühestens mit dem Monat, in dem die (regelmäßige)
Benutzung der Wohnung bei gleichzeitiger eèza-hlung d"eé
Wohnungsaufwandes beginnt Ozw, uOerwiõgend gegebeñ ist.
Eine kontinuierliche Weitergewåhrung e¡nei ee¡ñittã kann bei
Vorliegen. der sonstigen Vorausseizungen dann erfolgen,
wenn spätestens innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf-des
v.orhergehenden Beihilfen-Bewílligungszeitraumes um die
Weitergewährung der Beihilfe angelucit wird.
ln besonderen Härtefållen kann-eine erstmals oder nach ei_nem längeren Zeitraum wieder zu gewährende Beihilfe ftir
höchstens 3 Monate rückw¡rkend Oewätigt werden.
D¡e Be¡hilfe w¡rd kaufmännisch auf eiñen vollen Eurobetrag
gerundel. Eine Beihilfe von wen¡ger als EUR 7,__ wird nichi
gewährt.

7 Verpflichtung zur Meldung von Änderungen
D¡e Bezieherin / der Bezieher der Beihilfe hat dem zustähdi-
gen Gemeinde(Stadt)Amt oder dem Amt der Tiroler Landesre_
gierung, Abteilung Wohnbauförderung, jeden Umstand, der zu
einer Verringerung der Höhe der geiniife oder zu deren Ein-
stellung führen kann, innerhalb eines Monats von dem Zeit-punkt an, an dem von diesem Umstand Kenntnis erlangt wird,
unter Beibringung der entsprechenden Unterlagen mitzúte¡len.
Die Höhe der Beihilfe wird aufgrund der geañderten Verhält-
nisse jedenfalls dann neu berechnet, weñn das Ausmaß der
Ancferung mindestens 30 % gegentlber der bisher gewährten
Beihllfe beträgt, ln begründetên sozialen Hårtefålleñ kann dlegewåhrte Beihilfe auf einen befristeten Zeitraum in der ur-
sprûnglichen Höhe belassen werden. Eine Beihilfe, die zu
Unrecht empfangen wutde, ist zurilckzuzahlen.

8 Kosten der Beihilfe
Die Kosten der Beihilfe trägt zu B0 % das Land und zu 20 %
die zuståndjge Gemeinde. Ft¡r den Fall, dass eine Gemeindeim Einzelfall nur bereit ¡st, zu einer geringeren als der sich
nach dieser Richilinie ergebenden Aei-h¡lfe éinen anteilsmåßi_
gen .Betrag zu bezahlen,. verr¡ngerl sich die zu gewährende
Beihilfe und damit auch der Antõil des Landes enisprechend,
Für den Fail, dass eine Gemeinde keine enteilsiéistlng iåhü,
kann auch keine Beihilfe gewåhrt werden.
lm-Falle.der Beteil¡gung ãn der Mietzins_ und Annuitåtenbei-
nrllenakt¡on hat die Gemeinde die entsprechenden Be_schlüsse nach Maßgabe der Bestimmungen Olì Tiroler Ge-
merndeordnung zu fassen, Land Tirol, Tiroler Gemeindever-
band und Stadt lnnsbruck haben sich auf ãinã einheifliche
Anwartschaft von zwei Jahren geeinigt.

9 Regelung für Studierende
An Studierende wird im Falle sozialer Bedtirftigkeit und beiVorliegen eines Mietvertrages fitr Oas gesâmij WohnobJekt
eine Beihilfe gewährt, wobei als Wonnun!sãutwãnO nOchstenseìn Betrag von 

-EUR 2,5 je m2 forderùare ñrtina.f.,. unOMonat unct e¡ne förderbare Nutzfläche von höchstens 50 m,zugrunde gelegt wird. Wohnen mehrere Studenttnnen ineinem ob_jekt, so wird das Ausmaß oÀrfóraãiËãien Nutzftå_che im Sinne des punktes 2 dieser nìðnìl'ínii' hochstensjedoch unter Zugr_undelegung von g0 m,, ermiiteii. An anderevvonngemeinschaften bzw. bei Vermietung von Einzelzimmern
werden keine Beihilfen gewährt,

9,t^: k : 1r,r.: ei nze I ne 
-S 

t u d e nt I n n e n e i n e r St ude n te nwo h n g e-mernscnatt ¡hr Studium beenden, berufstätig sind und über ãinentsprechendes Einkommen verfügen, fann"áui O¡ä Dauer des
FujqLoun. Bewiligungszeitraume_ð linuiimJ-eìn Jahr) dieBeihilfe ohne Berückslchtigung Oiesdr StuO¡enaîsolvenilnnen
(sowohl hinsichflich des Eiñkoñmens al, àucï'ñinïchflich derförderbaren Nutzftä.che) berechnet u"o- t*Jì"rjäð*anrt *ur_oe_n. Ansonsten gilt folgendes: W¡rd von einér- Studentin /ernem studenten ein laufendes Einkommen aus einermindestens halbtägigen Arbeit nachgew¡àsen,' so kann die

Ausgabe 1.1.20119



Beih¡lfe abweichend von der angeführten Studenten_Regelung
i m 

.S 
inne des punktes 2 d ieser n¡.r.,ilìniu'"i, ¡itäriieraen.

?:i 9:r Berechnuns der Beihitfe isi'áïãn åiiäå Linkornr.nder.Ettern bzw. Unterhattspftichtigeir Bãä..¡t iü-n"nmen. Die
:oÍi.t.g. Bed.ürftigkeil kann angeñomr.n *"ùán, wenn dasmonafliche Netto-Einkommen úarrreszwôtrietj iËi' ertern oaerder Unterhattspftichrioen oen eetrãõ"ioi''c-'i,sss,_- proEllernteil oder' Unterïaltspflichtigeri"¡zw.' Oìs monaflicheGesamrnetto-Ei nkommen (r a nres"zwiirnãij 

"¡uìäår 
Erternte¡ reoder Unterhatrspftichrigen'den üi;ãô';'on"ë"ä.sso,__ n¡.ttitberschretet und kein-crun¿ zuiVerËaéuisï;i Reduktionder Beihitfe nach punkt 10 dieser Richflinïe uårñÃ"i

lm..Falte des nachweisl¡crren reiriãns";il;';;i,;itrn Unter.haltspftichflsen darf das ryolqtlche ruetiö_Ë¡niäñrmen (Jah_reszwölftel) nicht mehr ats € 2.8S0,__ betra;;."'-"Die Elnkomm-ensgrenle erhoht sich fur'CËiäi *i.ter bis zumvottendeten 2s, Lebensiahr des/dei s-tüãiËiänlen um ¡e€ 245,--.
Bed.ürftige studierende ¡n e¡ner wohngêmeinschaft erhartenauch.dann eine Beihitfe, wenn nicht-bóãuiii¡dä õilii"rende inder Wohngemeinschaft wohnen.
Der Einl<ommensnachweis kann auch durcli schriffliche Erklå_rung erfolgen.

10 Besondere Bedingungen
Eine Beihilfe wird im Regelfall nur an zumindest 1B_jährige
Personen mit einem setbstandigen uno regeimãßigen Wònî-bedarf gewährt. Bei Bestehen-eines ¡¡ìãivéin¿ñn¡sses zwi-schen nahestehenden pe.rsonen (im Sinne o.i eì;t¡.rùnãén
des Tiroler Wohnbauförderungsgesetzes f Sõrikånn bei derBerechnung der Beihilfe aucfi a-uf Oas e¡nforí¡mån oer Ver_mieterin / des Vermieters Bedacht genommen *èrO"n.
Wenn die Gewährung der Beihitfõ ¡m tf inuiió[ ãuf die Ein_
I:TI9n!, ung \/9.r-mögensverhättnisse der Be¡hitfenempfan_genn / cfes Beihilfenempfångers bzw. dessen Eltern'oder
unterhaJtspfrichtigen sowi'e aué anderen oru-*l-àr soziar nicht
qg_r9,c-htfeÍiSJ erscheinr, kann die Beihitfe abgetàhnt oder miternem reduzierten Betrag bewilligt werden.

11 Besondere Härtefälle
$--n_e¡gnOeJs getagerten. Härtefäilen kann eine Beihilfe mit
:,e¡.^1, 1:,r j gl,Landesre g ierun g a uch 0ber die ee stim m u n genoieser Htcnuinle. hlnaus gewåhrt werden. Das Einvernehrñen
mrt oer cemeinde ist herzustellen.

l2 lnkrafttreten
Diese Richtllnie tritt mit .l . Jänner 201,9 in Kraft.

= =E== = ====== = =================== ===== = ======= =================== ======= ===
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Anlage

Zumulbare Wohnungsaufwandsbelastung in prozenten des monaflichen Einkommens (1/rz des jährlichen Einkommens lautEinkommensberechnung) bei einem monailichen Einkommen von (< kreiner. > größer greich):

uz m ut ab kr e tats be e M e tzins nu And un t teä ben h fe

E¡nkommen (in Euro)
Anzahl der im
gemeinsamen

Haushalt lebend-
den Personon

< 1040
> 1040
< 1080

> 1080
< 1120

> 1120
< 1160

>1160
< 1200

>'t200
<'1240

> 1240
< 1280

> 1280
< 1320

> igzo
< 1360

> 1360
< 1400

> 1400
< 1440

1 0 1-1 I 1-2 2 1-3 a 1-4 4 1-5 1-6 6 1-7 7 1-B 8,1 -9 9,1-102 0,1-1 1 1-2 1-3 3 1-4 4,1-5 1-6 1-7 7 1-BJ
0,1-1 1 1-2 1-3 3, 1-4 1-5 l-64

1-1 1 1-2 2,1-3 1-45
0 1-1 1 1-26

7

I
I

10

Einkommen (in Euro)
Anzahl der im
gemeinsamen

Haushalt lebend-
den Personen

> 1440
< 1480

> 1480
< 1520

¿ 1520
< 1560

> 1560
< 1600

à 1600
< 1640

> 1640
< '1680

¿ 1680
< 1720

> 1720
< 1760

> 1760
< 1800

> 1800 ftrrJeweils
weitere € 4,-- um

0,1 7o mehr,
höchstens

1 10,1-11 1 1 ,1-12 12,1-13 13,1-14 14 1-15 1-1 61 16 1 -17 17,1-18 18 1-19 23 o/o
2 I 1-9 1-1 0 10 1-11 11 1-12 1-131 13,1-14 1-151 1-161 1-171 22 o/o
3 6 1-7 7 1-8 1-9 9,1 -1 0 10,1-11 11 1-12 1-131 1-'t41 14 1-1 5 21%

1-5 1-6 1-7 7 1-8 B 1-9 9,1 -1 0 10 1-1 1. 11 1-12 12 1-13 20 o/o
5 1-3 1-4 4,1-5 5, 1-6 o 1-7 7 1-B o 1-9 9,1 -1 0 0 1-11 19 o/o
6 0 1 -'l 1 1-2 2 1-3 1-4 4,1-5 5,1-6 1-7 7 1-8 8,1-9 18 o/o
7

1-1 1 1-2 t-3 J 1-4 1-5 5,1-6 1-7 17%B
0 1-1 1,1-2 2 1-3 3 1-4 4 1-5 16 o/oI

0 1-1 1,1-2 2 1 15 o/o
10

1-1 14 o/o
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gebüh renpflichtige Kurzparkzon e
max. Parkdauer 3h

werktags,
Mo-Fr 08:00-18:00 Uhr,

Sa 08:00-12:00 Uhr

:_"jl-T-.S-..Í j:1 cruhdbuchanleoungsgês-elzgs dt€nt dt6 Doßt€tfung der Kåtssk6fnappe ted¡gtich zurv€ranschåu¡chung der Lå0a d6r LtegÊnschafren lm Zusamhenhang t¡it den Anralnergrundst¡ckon.
um GÍundstocfêgrenzen rechrsverbrndl¡ch fsstzu¡69en, hûss6n hn Bed6rlsfale die 6;undelgentijm6rijber denGrenzerlåuf b6fra0t, sowiô dlo am{lohen Behelie dos zuståndigen Vuiru."ungrrmlu"- zugrunO" gul";i

E

I'U schwc'z
D¡e Geme¡nde llbemlmht dsher kelnerlel Hañung gegon0bor de¡ Datengenauigke¡t und der Rechtsslcherhe¡l¡

Vr,¡chllgo¡ Hlnwels I

Bezeichnung
Bearbeiter

Maßstab
Datum

1:500
5.12.2018

Grundstúcksauszug
w.moser



"Halte- und parkverbot,'

"Anfang,'
gem. $52 Zfff. 13b srvo 1960

gem. 954 StvCI1960

"Halte- und parkverbot,'

"Endg"
gem, $52 Zlîf .1gb SIVO 1960

gem.954 StVO1960

Er. waz A
N

Grundstrlcksauszug Bezeiohnung

,12.201
Maßstqb 11600



ZONE I

NORD

ZONE III
WEST

ZONE II

süo

W schwaz
R d€r Datengenaulgksitund dsrR€chtsslchsrh€10

D¡e Gsmelnde Ubsnlmnt daher k6lnerlo¡ Hafrung gogsnUbor

Maßstab
Datum

1:5.000
5.12.2018

Grundstücksauszug Bezeichnung

w.moser

Anlage 1



W schwaz
R

1:1 .250
6.12.2018

Grundstücksauszug Bezeichnung
Maßstabw.moser

m


